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Förderverein des Philipp-Melanchthon-
Gymnasiums Schmalkalden 

- Satzung - 

 
§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums 
Schmalkalden e.V.“ 

(2) Der Sitz des Vereins ist Schmalkalden. 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.  
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der pädagogischen Arbeit am 
Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden. 

(2) Der Satzungszweck wird in Zusammenarbeit mit den Schulelternvertretern und der 
Schulleitung verwirklicht, insbesondere durch die finanzielle Unterstützung von kulturellen 
und gesellschaft-lichen Veranstaltungen, Schulfesten, Ausflügen, Schulfahrten, 
Ausbildungsmöglichkeiten (Lehr-, Lernmittel) und sonstiger Ausrüstung der Schule, soweit 
öffentliche Mittel nicht oder nicht aus-reichend zur Verfügung stehen. 

(3) Die erforderlichen Mittel sollen aufgebracht werden durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 
auch von Nichtmitgliedern sowie durch ehrenamtlich erbrachte Leistungen. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Er 
wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung 
steuerbegünstigter Körperschaften verwendet. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unver-hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
werden sowie juristische Personen. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche 
Beitrittserklärung beantragt; über den Antrag entscheidet der Vorstand. 

(2) Die Mitgliedschaft endet: 
* bei natürlichen Personen durch Tod; 
* bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit; 
* durch freiwilligen Austritt; 
* durch Streichung; 
* durch Ausschluss aus dem Verein. 
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(3) Der freiwillige Austritt ist jederzeit möglich unter schriftlicher Anzeige gegenüber dem 
Vorstand. Eine Erstattung bereits entrichteter Beiträge erfolgt nicht. 

(4) Die Streichung eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn es mit der Erfüllung seiner Beitragsver-
pflichtungen für ein Beitragsjahr länger als drei Monate nach dessen Ablauf in Verzug ist. 
Über die Streichung entscheidet der Vorstand. 

(5) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es durch sein Verhalten die Interessen des 
Vereins nachdrücklich verletzt; über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung 
nach Anhörung des betroffenen Mitglieds und teilt den Ausschluss unter Angabe der Gründe 
dem Mitglied mit. 

 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
(2) Jedes Mitglied hat das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Vorschläge zu 

unterbreiten. 
(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet 

* die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu unterstützen und zu fördern; 
* ihren finanziellen Beitragsverpflichtungen nachzukommen. 

 
§ 6 Beiträge 

 Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge ist die jeweils gültige Beitragsordnung 
maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

 
§ 7 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 
§ 8 Die Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
* Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten, 
* Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr, 
* Entlastung des Vorstands, 
* die Wahl des Vorstands 
* Entscheidung über wichtige Angelegenheiten, die der Vorstand zu seiner Absicherung der 
 Mitgliederversammlung vorlegt  
* über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu 
bestimmen, 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, 
mindestens aber einmal im Geschäftsjahr einberufen. Die Einladung erfolgt mindestens vier 
Wochen vorher schriftlich oder per E-Mail durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig 
festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. 

(3) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Spätere Anträge müssen auf die 
Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt 
(Dringlichkeitsanträge). 
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(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem 
Viertel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder verlangt wird. 

(5) Der/die Vorsitzende oder sein(e) StellvertreterIn leitet die Mitgliederversammlung. 
(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei 

Monaten nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern 
unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf der Geschäftsstelle eingesehen 
werden. 

 
§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit  

(1) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 
(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen 

bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vositzende. 
(4) Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind nur dann schriftlich und geheim durchzu-

führen, wenn dies auf Verlangen der Mehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden 
Mitglieder verlangt wird. 

(5) Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertel-
Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich. 

 
§ 10 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
* Vorsitzender 
* Stellvertreter 
* Schatzmeister 
* Schriftführer 
* 4 weitere Mitglieder 

(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung aus den Reihen der 
Mitglieder des Fördervereins für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die unbegrenzte 
Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben die 
Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. 

(3) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäftsordnung 
geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für 
deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. 

(4) Der Förderverein des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums Schmalkalden wird durch den 
Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und den Schatzmeister vertreten. Vorsitzender, 
Stellvertreter und Schatzmeister sind einzelvertretungsbefugt.  

(5) Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Häfte der Mitglieder anwesend sind oder schriftlich 
zustimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vositzende 

(6) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und vom 
Vorsitzen-den unterzeichnet. 

(7) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand 
berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte 
Vorstandsmit-glieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt. 
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§ 11 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der Gemeinnützigkeit ist das Vermögen für steuerbe-
günstigende Zwecke zu verwenden. Das Vermögen fällt an das Philipp-Melanchthon-
Gymnasium Schmalkalden. 

(2) Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens dürfen erst nach der Zustimmung des 
zustän-digen Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
§ 12 Schlussbestimmungen 

(1) Mit der Annahme der Satzung verliert die Satzung vom 14.01.1993 ihre Gültigkeit 
(2) Die Satzung wurde am 25.09.2007 neu gefasst. 
 
 
 


